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Betrifft 

Bundesgesetz, mit dem das Führerscheingesetz geändert wird (17. FSG-Novelle) 

Die NÖ Landesregierung hat in ihrer Sitzung vom 07. Juni 2016 beschlossen, zum Entwurf 

eines Bundesgesetzes, mit dem das Führerscheingesetz geändert wird (17. FSG-Novelle), 

wie folgt Stellung zu nehmen: 

 

1. Zu Z 1 (Entfall des § 2 Abs. 1 Z 9 lit. c): 

 

Der Entfall der Regelung wird mit einem anhängigen Vertragsverletzungsverfahren 

betreffend die Richtlinie 2006/126/EG begründet. 

 

Nach den von der Ständigen Vertretung Österreichs vorliegenden Unterlagen hat die 

Europäische Kommission im Vertragsverletzungsverfahren Nr. 2014/2115 am 

10. Dezember 2015 den Beschluss zur Klagerhebung gefasst. 

Die Republik Österreich hat am 22. Dezember 2015 eine ergänzende Stellungnahme 

abgegeben. 

Während die gleichzeitig auch gegen Deutschland und Finnland beschlossenen Klagen 

der Europäischen Kommission betreffend die Richtlinie 2006/126/EG bereits beim 
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Europäischen Gerichtshof anhängig sind (vgl. C-42/16 und C-30/16), dürfte die Klage 

gegen Österreich nach den vorliegenden Unterlagen noch nicht anhängig sein. 

Der in Z 1 des Entwurfs vorgesehene Entfall des § 2 Abs. 1 Z 9 lit. c war bereits im 

Entwurf einer 16. FSG-Novelle vom Oktober 2014 enthalten (vgl. BMVIT-170.706/ 

0004-IV/ST4/2014).  

 

Da der Entfall der Regelung betreffend die Berechtigung zum Lenken eines Fahrzeu-

ges der Klasse D1 oder D für die ermächtigten Stellen, welche wiederkehrende Begut-

achtungen für Omnibusse durchführen, einen erheblichen wirtschaftlichen Nachteil dar-

stellt, sollte das vorliegende Regelungsvorhaben nicht voreilig durchgeführt werden. 

 

2. Zu Z 2 (§ 4 Abs. 3): 

 

Es sollte klargestellt werden, dass sich die Z 3 nicht nur auf die Z 2 sondern auch auf 

die Z 1 bezieht. 

 

3. Zu Z 5 (§ 5 Abs. 8): 

 

Es sollte klargestellt werden, dass die geplante Regelung auf den Besuch einer Schule 

oder Universität in Österreich abzielt. 

 

Eine Ausfertigung dieser Stellungnahme wird unter einem dem Präsidium des National-

rates elektronisch übermittelt. 
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Ergeht an: 
1. An das  Präsidium des Nationalrates 
                                     ------------------------------------------------ 
2. An das  Präsidium des Bundesrates 
3. An alle vom Lande Niederösterreich entsendeten Mitglieder des Bundesrates 
4. An alle Ämter der Landesregierungen zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors 
5. An die Verbindungsstelle der Bundesländer, Schenkenstraße 4, 1010 Wien 
6. Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, Ballhausplatz 2, 1010 Wien 
7. Landtagsdirektion 
 

 

NÖ Landesregierung 

Dr. P R Ö L L  

Landeshauptmann 
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